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82 Kantone Graubünden, Aargau.

D. Fachkurse für gelernte Berufsangehörige.
Art. 38. Das Erziehungsdepartement kann selbständig oder in

Verbindung mit Berufsschulen oder Berufsverbänden Fachkurse
für gelernte Berufsangehörige veranstalten.

Art. 39. Die Bestimmungen über den beruflichen Unterricht
sind sinngemäß auf die Fachkurse für gelernte Berufsangehörige
anzuwenden.

VIII. Kantonsbeiträge.
Art. 58. Der Kanton leistet Beiträge:

a) An den Betrieb öffentlicher und gemeinnütziger Berufsund

Fachschulen, die der Ausbildung in den unter das
Gesetz fallenden Berufen dienen;

b) an Einrichtungen der Berufsberatung;
c) an die berufliche Ausbildung von unbemittelten Lehrlingen;
d) an die berufliche Weiterbildung gelernter Berufsleute;
e) an die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften für den be¬

ruflichen Unterricht;
f) an die Instruktionskurse für Prüfungsexperten;
g) an andere Maßnahmen, die der beruflichen Ausbildung

dienen.
Die Bedingungen der Gewährung dieser Beiträge werden durch

Verordnung des Kleinen Rates geregelt.

Art. 59. Der Kanton trägt die Kosten der Prüfungen, soweit
diese nicht durch anderweitige Beiträge gedeckt sind.

Der Prüfungskommission können angemessene Vorschüsse
ausgerichtet werden.

Wo die Prüfung einem Verband übertragen wird, darf der
Kantonsbeitrag keinesfalls die Kosten übersteigen, die bei der
Durchführung staatlicher Prüfungen entstehen würden.

4. Kleinrätliche Verordnung für das kantonale Lehrlingsamt. (In
Kraft seit 6. Juli 1934.)

5. Kleinrätliche Verordnung für die kantonale Lehrlingskommission.
(In Kraft seit 6. JuU 1934.)

XIX. Kanton Aargau.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1934.
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